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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. DSGVO: Maximale Speicherdauer von Daten über Zahlungsstörungen 

Urteil vom 18.12.2025, Az: I ZR 97/25  

2. BGB: Unwirksame Klausel zur Herabsetzung des Rentenfaktors 
Urteil vom 10.12.2025, Az: IV ZR 34/25  

3. GVG: Beweisvereitelung bei fehlender Geheimhaltungsanordnung 
Urteil vom 15.10.2025, Az: IV ZR 157/24  

4. SGB VII: Haftungsprivilegierung bei gemeinsamer Betriebsstätte  
Beschluss vom 14.10.2025, Az: VI ZR 14/24  

5. ZPO: Streitwert bei Verbandsklage 
Beschluss vom 02.12.2025, Az: X ZR 16/25  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
1. DSGVO: Maximale Speicherdauer von Daten über Zahlungsstörungen 

Urteil vom 18.12.2025, Az: I ZR 97/25 
a) Die längstmögliche Speicherungsdauer von Daten über Zahlungsstörungen, die pri-
vate Wirtschaftsauskunfteien durch Einmeldungen ihrer Vertragspartner sammeln, um 
sie zur Grundlage von Bonitätsbeurteilungen zu machen, wird nicht durch die Lö-
schungsfrist von Eintragungen anderer Art über die jeweilige Forderung im öffentli-
chen Register - hier im Schuldnerverzeichnis - vorgegeben (Abgrenzung zu EuGH, 
Urteil vom 7. Dezember 2023 - C-26/22 und C-64/22, NJW 2024, 417 [juris Rn. 113] - 
SCHUFA Holding [Restschuldbefreiung]). 
 
b) Verhaltensregeln im Sinn von Art. 40 DSGVO können im Interesse der Rechtssi-
cherheit und auch mit Blick auf das von Wirtschaftsauskunfteien betriebene Massen-
geschäft als Orientierung für die nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO vor-
zunehmende Interessenabwägung herangezogen werden, soweit sie typisiert zu einem 
angemessenen Interessenausgleich führen - wie das bei der vom Hessischen Beauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zum 1. Januar 2025 genehmigten Zif-
fer IV.1. Buchst. b der Verhaltensregeln für die Prüf- und Speicherfristen von perso-
nenbezogenen Daten durch die deutschen Wirtschaftsauskunfteien grundsätzlich der 
Fall ist - und die Besonderheiten des Einzelfalls bei der konkret vorzunehmenden Inte-
ressenabwägung hinreichend berücksichtigt werden (Abgrenzung zu EuGH, NJW 
2024, 417 [juris Rn. 104 f.] - SCHUFA Holding [Restschuldbefreiung]). 
 

  

2. BGB: Unwirksame Klausel zur Herabsetzung des Rentenfaktors 
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Urteil vom 10.12.2025, Az: IV ZR 34/25 
Eine Klausel in Allgemeinen Versicherungsbedingungen einer fondsgebundenen Ren-
tenversicherung nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz, die den Ver-
sicherer aufgrund nach Vertragsschluss geänderter Umstände (hier: starke Erhöhung 
der Lebenserwartung oder starkes Absinken der Rendite der Kapitalanlagen) zu einer 
Herabsetzung des Rentenfaktors berechtigt, ohne ihn für den Fall einer späteren Ver-
besserung der Umstände zu einer Wiederheraufsetzung des Rentenfaktors zu ver-
pflichten, ist unwirksam. 
 

  

3. GVG: Beweisvereitelung bei fehlender Geheimhaltungsanordnung 
Urteil vom 15.10.2025, Az: IV ZR 157/24 
Ist eine zum Schutz der Geheimhaltungsinteressen des Versicherers gebotene und ge-
eignete Geheimhaltungsanordnung gemäß §§ 172 Nr. 2 , 174 Abs. 3 GVG nur deshalb 
ausgeblieben, weil der Prozessbevollmächtigte des Versicherungsnehmers nicht selbst 
im Termin erschienen ist (sondern nur ein Terminsvertreter), und ist der Versicherer 
deshalb daran gehindert gewesen, vollständig zu den Grundlagen einer Beitragserhö-
hung vorzutragen, so kann darin eine Beweisvereitelung liegen. Dies kommt insbeson-
dere dann in Betracht, wenn das Gericht die Parteien vor dem Termin darauf hinge-
wiesen hat, dass es den Erlass von Geheimhaltungsanordnungen beabsichtigt, welche 
Personen verpflichtet werden sollen und welche Folgen das Ausbleiben haben kann. 
 

  

4. SGB VII: Haftungsprivilegierung bei gemeinsamer Betriebsstätte  
Beschluss vom 14.10.2025, Az: VI ZR 14/24 
Eine Haftungsprivilegierung nach § 106 Abs. 3 Alt. 3 SGB VII (gemeinsame Betriebs-
stätte) kommt auch dann in Betracht, wenn der Geschädigte bei der deutschen gesetzli-
chen Unfallversicherung versichert und der Schädiger ein bei der österreichischen ge-
setzlichen Unfallversicherung versicherter EU-Bürger ist. 
 

  

5. ZPO: Streitwert bei Verbandsklage 
Beschluss vom 02.12.2025, Az: X ZR 16/25 
Angesichts der Zielsetzung einer Verbandsklage nach § 1 UKlaG ist es auch im Zu-
sammenhang mit § 3 ZPO angemessen, den Streitwert in erster Linie anhand des Inte-
resses der Allgemeinheit zu bestimmen und konkrete wirtschaftliche Interessen grund-
sätzlich außer Betracht zu lassen (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 8. Oktober 
2025 - XII ZR 28/25 , Rn. 8 ff.). 
  

 

 


